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 Veröffentlicht am 29.01.1991

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §187;

BAO §188 Abs1 litd;

EStG 1972 §28;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1991, 534;

Rechtssatz

Will der AbgP? eine Unzuständigkeit der Behörde aus der Lage der vermieteten Wohnung ableiten, so ist ihm

entgegenzuhalten, daß die BAO eine gesonderte Feststellung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung wegen

mangelnder Identität von Lagefinanzamt und Wohnsitzfinanzamt nicht kennt.
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